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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich danke Ihnen für die Einladung. 

 

Mit Weitsicht haben die Veranstalter hinter mein Thema 

„Datenschutz – auch in Krisensituationen wichtig“  

kein Fragezeichen gesetzt.  

 

Diese Zuversicht will ich gerne aufgreifen und mit meinem 

Vortrag ein selbstbewusstes Ausrufezeichen verbinden. 

 

Datenschutz ist ein Grundrecht – und damit gerade in einer 

Krise unverzichtbar!  

 
Widersprechen aber nicht die Fakten, vor allem die steigenden 

Infektionsraten, dieser Zuversicht? 
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Machen wir uns nichts vor:  

Die Pandemie-Krise schlägt - nach einer gewissen Beruhigung 

im Frühsommer – jetzt wieder mit voller Wucht in allen 

Lebensbereichen zu. Besserung im Winter ist nicht oder 

zumindest nicht ohne einschneidende Maßnahmen zu 

erwarten. 

Die Eingriffe in die Bewegungsfreiheit, den eingerichteten 

und ausgeübten Gewerbebetrieb, die Religions- und 

Versammlungsfreiheit sowie eine Reihe anderer Grundrechte 

sind in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel.  

Wer auf der einen Seite die Tiefe dieser Eingriffe in unsere 

Rechte herunterredet - oder auf der anderen Seite die 

gesundheitlichen Gefahren des Virus verharmlost, macht einen 

schweren Fehler.  

Er überlässt in letzter Konsequenz die gesellschaftspolitische 

Deutungshoheit den Aluhutträgern, Impfverweigerern, 
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Reichsbürgern oder ähnlichem politischen Verschwörungs-

gewächsen.  

Die Arbeitswelt in der Corona-Krise 

Die Folgen der Corona-Krise auf unseren Alltag sind 

gravierend. Das zeigt auch ein Blick in die Arbeitswelt.  

 

Als Betriebsräte erleben sie das alles Tag für Tag in ihrer 

Praxis. 

Saßen sich die Kolleginnen und Kollegen seit Jahr und Tag 

persönlich gegenüber, gingen zusammen in die Pause und 

tauschten sich face to face aus, arbeiten  jetzt viele von zu 

Hause. Andere haben Jobs verloren oder sind in Kurzarbeit. 

Seit dem Frühjahr mussten über Nacht holterdiepolter unzählige 

mobile Arbeitsplätze aus dem Boden gestampft werden.  

Das dies – nach lange verschlafener Digitalisierung – 

überhaupt gelingen konnte, ist hauptsächlich ein Verdienst der 

Beschäftigten.  
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Besonders hervorheben will ich hier die außerordentliche  

Belastung von Eltern.  

Die mussten über Nacht: 

 ihr homeoffice einrichten,  

 die Kinder betreuen,  

 und angesichts der Situation in den Schulen auch 

noch die Ersatzlehrkräfte spielen.  

Sie können bestimmt alle ein Lied davon singen, wie stark diese 

Defizite in der Betreuung den Lebensalltag der Kolleginnen und 

Kollegen bestimmen. 

 

Homeoffice 

Das mobile Arbeiten wirft einige Fragen zur Überwachung der 

Kolleginnen und Kollegen auf.  

 

Ich werde zunehmend gefragt, ob diese Kontrolle der mobilen 

Arbeit und der Beschäftigten womöglich noch stärker ausfällt 
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als in den Betrieben. Schließlich sind Betriebsrat und 

betriebliche Datenschutzbeauftragte erst mal weit weg vom 

heimischen Wohn- und Arbeitszimmer. 

 

Mit selbst liegen hierzu keine eigenen Erkenntnisse zu einer 

stärkeren Überwachung über Einzelfälle hinaus vor. Belastbare 

Studien dazu sind mir auch nicht bekannt.  

 
Für den öffentlichen Bereich kann ich jedenfalls bislang keine 

Zunahme der Überwachung feststellen. Auch im privaten 

Bereich gehe ich ebenfalls nicht von einer Zunahme der 

Überwachung aus.  

 

Ich muss hier jedoch zwei Vorbehalte machen. Die primäre 

Verantwortung für den nicht-öffentlichen Bereich liegt nicht beim 

Bund, sondern bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden der 

Länder.  Und wir sehen die Angebote von Dienstleistern, die 

Software zur Überwachung von Telearbeitern entwickeln und 
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entwickelt haben. Diese technischen Überwachungs-

möglichkeiten sind durchaus ernst zu nehmen.  

 

Mit Interesse habe ich vor wenigen Tagen auch mehrere 

Berichte über Kontrollen der Beschäftigten zu Hause gelesen. 

Focus online titelt  

„Wenn der Privatdetektiv durchs Fenster lugt.“  

Ich kann hier nur an Sie als Betriebsräte appellieren, in Ihren 

Betrieben genau aufzupassen, damit die Chefs nicht all das 

gebrauchen, was technisch möglich oder nicht ausdrücklich 

verboten ist. 

 

Der neuen Arbeitswelt sollte man nicht durch Ausspionieren, 

sondern durch eine angepasste Führungskultur begegnen. 

Zielvereinbarungen als Instrument ernst nehmen und den 

Arbeitnehmer*innen Rückmeldung geben. Da müssen 

Führungskräfte allerorts dazulernen und dürfen sich nicht vor 

Verantwortung drücken. 
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Fest steht: Das datenschutzrechtliche Schutzniveau für mobile 

Arbeit entspricht jedenfalls dem des Arbeitsplatzes im Betrieb.  

Auch im Homeoffice gilt, was das Bundesarbeitsgericht in 

seiner Keylogger-Entscheidung  vom 27. Juli 2017 – 2 AZR 

681/16 –, BAGE 159, 380-394 - festgehalten hat.  

Das Gericht geht von einem Beweisverwertungsverbot 

hinsichtlich der anlasslosen Überwachung durch Keylogger aus.  

 

Besondere gesetzliche Regelungen zur Überwachung am 

heimischen Arbeitsplatz bestehen allerdings bisher nicht.  

 

Angesichts der aktuellen Lage dürft die Diskussion über den 

Beschäftigtendatenschutz allerdings wieder an Fahrt 

aufnehmen. Bis Ende des Jahres soll ein unter Federführung 

des BMAS tagender Beirat klären, ob wir ein eigenständiges 

Beschäftigtendatenschutzgesetz brauchen. Ich selbst arbeite in 

diesem Gremium mit.  
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Aufgabe eines solchen Gesetzes oder der Aufnahme 

gesetzlicher Regelungen in anderen Gesetzen wäre es 

beispielsweise, über den bestehenden § 26 

Bundesdatenschutzgesetz hinaus im Rahmen der DSGVO 

künftige Entwicklungen der Digitalisierung und der KI zu regeln.  

Die Erfahrungen mit der mobilen Arbeit werden ganz sicher in 

die Beratungen einfließen. 

 

Um an dieser Stelle ein wenig Werbung in eigener Sache zu 

machen: Wenn Sie Näheres zum Thema wissen möchten, 

empfehle ich Ihnen meine Infobroschüre 

"Telearbeit und Mobiles Arbeiten". 

 
Lassen Sie mich noch einen weiteren wichtigen Punkt für die 

betriebliche Praxis herausgreifen: den Gesundheitsschutz 

und den Umgang mit den entsprechenden 

personenbezogenen Daten. 

Der steht angesichts der fortdauernden Pandemie naturgemäß 

ebenfalls im Zentrum der Aufmerksamkeit.  
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Unter Gesundheitsdaten verstehen wir all jene 

personenbezogenen Daten, die Rückschlüsse auf die 

körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen Person 

zulassen.  

Die Datenschutz-Grundverordnung schützt aus gutem Grund 

diese sensiblen Daten ganz besonders in Art. 9 Abs. 1 DSGVO.  

Gesundheitsdaten sind hoch sensibel und das müssen sie 

auch bleiben.  

Sie wissen selbst, wie gerne Arbeitgeber wissen wollen, wie 

gesund Beschäftigte sind, wenn sie sich um eine Stelle 

bewerben oder eine Beförderung ansteht. Das aktuelle Beispiel 

von H&M hat da wieder aufhorchen lassen. Gut, dass mein 

Kollege aus Hamburg hier eine Geldbuße in Höhe von 35,5 

Millionen Euro durchsetzen konnte. 

Als betriebliche Interessenvertretung haben gerade die 

Betriebsräte eine besondere Verantwortung für den Schutz 

ihrer Kolleginnen und Kollegen.  
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Sie wollen doch - ebenso wenig wie die 

Datenschutzbehörden - riskieren, dass genetische 

Dispositionen für eine Krebserkrankung oder eine HIV-

Infektion auf den Fluren der Chefetage gestreut werden.  

Gerade diese höchst persönlichen Daten sind für die 

Betroffenen existentiell wichtig und vertraulich zu behandeln. 

Auch in Corona-Zeiten müssen die strengen Anforderungen der 

DSGVO für Verarbeitung solcher Daten erhalten bleiben. 

Auf keinen Fall darf die Bekämpfung der Pandemie als 

Kollateralschaden den Datenschutz im Bereich Gesundheit 

aufweichen.  

Ich hoffe sehr, dass hier Datenschutzbehörden, betriebliche 

Datenschutzbeauftragte und Betriebsräte an einem Strick 

ziehen. 

 

Kein Grundrecht gilt aber schrankenlos, auch nicht der 

Datenschutz. 
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Besonderer Schutz von Gesundheitsdaten kann nicht 

bedeuten, dass diese Daten ausnahmslos gesperrt sind.  

Die DSGVO ist streng, aber auch pragmatisch. Sie 

ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen durchaus 

auch die rechtmäßige Verarbeitung sensibler 

Gesundheitsdaten.  

Voraussetzung ist aber stets die Beachtung datenschutz-

rechtlicher Schutzvorkehrungen. 

Es führt kein Weg daran vorbei, dass bestimmte 

Gesundheitsdaten gerade in der Pandemie teilweise erhoben 

werden müssen. So müssen die Unternehmen in der Corona-

Krise ausgefeilte Gesundheitskonzepte entwickeln und 

durchsetzen. Die sollen die Gesundheit der Menschen schützen 

und zugleich den Betrieb am Laufen halten.  

Tritt innerhalb der Belegschaft Covid-19-Infektionen auf, ist 

schnelles Handeln gefragt. Inzwischen haben viele von Ihnen 

da schon Erfahrungen gesammelt. Wichtig ist, dass sich alle 
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Verantwortlichen so früh wie möglich mit den datenschutz-

gerechten Handlungsanweisungen vertraut machen. 

Viele Datenschutz-Detailfragen müssen dabei in der aktuellen 

Ausnahmesituation individuell beantwortet werden – die 

Betriebe sind hier zu unterschiedlich.  

Ich empfehle Ihnen als Betriebsräte, die Datenschutz-

beauftragten in ihren Betrieben von Beginn an eng und 

vertrauensvoll in die Planungen einzubinden.  

Sie sehen, die DSGVO schützt auch in der Krise die 

persönlichen Daten der Betroffenen.  

Der Datenschutz behindert weder die Forschung im Speziellen 

noch die Pandemiebekämpfung im Allgemeinen.  

Rolle des Betriebsrats 

Dem Betriebsrat werden im Zuge seiner Tätigkeit eine Reihe 

von personenbezogenen Daten, auch solche aus den 

besonders geschützten Kategorien, bekannt. Das gilt nicht nur, 

aber eben auch für die Corona-Krise. 
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Ob der Betriebsrat damit eine verantwortliche Stelle im Sinne 

von Artikel 4 Nr. 7 DSGVO ist oder ob er – wie unter bisherigem 

Recht – Teil der verantwortlichen Stelle, also des 

Unternehmens, bleibt, ist derzeit immer noch umstritten.  

 

Damit ist auch gerichtlich noch nicht abschließend geklärt, ob er 

der Kontrolle durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

und durch die Aufsichtsbehörden unterliegt.  

 

Unbestritten ist jedoch, dass der Betriebsrat bei seiner Tätigkeit 

die üblichen gesetzlichen Regelungen der DSGVO befolgen 

muss. 

 

Die Krise als Prozessbeschleunigerin 

 

Die aktuelle Krise hat neben den vielen Misslichkeiten und 

Herausforderungen im Alltag aber noch ein zweites Gesicht. 

Sie treibt viele Prozesse voran, die schon viel zu lange vor 

sich hindümpeln. 
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Ein Musterbeispiel ist die seit Jahr und Tag verschleppte 

Digitalisierung in allen Bereichen des Staates, der Wirtschaft  

und der Gesellschaft.  

Da wurde in der Vergangenheit vieles verschlafen, was uns 

jetzt krachend auf die Füße fällt.  

 

Auch viele Unternehmensleitungen müssen sich fragen lassen, 

warum sie sich so lange gegen mobiles Arbeiten gewehrt und 

dabei die Digitalisierung ihrer Unternehmen vernachlässigt 

haben.  

Homeoffice, Videokonferenzen und gemeinsames digitales 

Arbeiten wurden stärker denn je zuvor zu einer Notwendigkeit 

für viele von uns. Mittlerweile dämmert es vielen Arbeitgebern, 

dass viele mit der neuen Art des Arbeitens besser klar kommen 

als gedacht.  

Zweites Beispiel: Schule 

Dort fehlt es nicht nur an Räumen und Fenstern zum Lüften.  



 

 

16 

 

Es fehlt:  

 an technischem Gerät,  

 an geschultem Fachpersonal,  

 sowie an der Aus- und Fortbildung des Lehrpersonals.   

Ich sehe die Defizite genau wie die großen Bildungs-

gewerkschaften. Die kritisieren schon lange die mangelnden 

Fortschritte bei der Digitalisierung.  

Wo bleiben 

 die Anschlüsse an das schnelle Internet für eine feste 

Ende-zu-Ende-Verbindung zum Schulserver, 

 Leih-Rechner für bedürftige Schülerinnen und Schüler 

sowie eine Internetflatrate für maximal 10 Euro, 

 die umfassende Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer 

mit Dienstlaptops, (nach Angaben der GEW müssen bis 

heute an die 90 Prozent der Lehrkräfte ihre Privatgeräte 

nutzen) 
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 die Einrichtung sicherer Kanäle und Lernplattformen, um 

mit den Schülerinnen und Schülern zu kommunizieren, 

Online-Unterricht durchführen und Leistungen zu 

bewerten. 

 
Diese unzureichende Digitalisierung verstärkt die schon 

vorhandene soziale Kluft im Lande immer weiter.  

Kinder mit schwierigem familiärem Hintergrund werden 

angesichts dieser Defizite und Versäumnisse immer weiter 

abgehängt.  

Die negativen Beispiele lassen sich in viele Richtungen 

erweitern. 

 

Das tückische Virus legt Schwachstellen in Staat, 

Wirtschaft und Verwaltungen offen, die schon lange vorher 

bestanden haben.  

 
Deshalb lege ich so großen Wert darauf, dass wir uns gerade 

über diesen Beschleunigungseffekt in der Krise klar werden. 
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Der Datenschutz in der aktuellen Situation ist darauf 

angewiesen, diese Nachholprozesse bei der Überwindung alter 

Versäumnisse in die richtige Richtung zu lenken.  

 

Sonst wird der Datenschutz in der Krisenlage sehr schnell 

zu einer Krise des Datenschutzes. 

 

 
Mit der bloßen Feststellung früherer Unterlassungssünden 

allein ist es selbstverständlich nicht getan. Was kann der 

Datenschutz tun, um mit den Folgen der akuten Pandemiekrise 

umzugehen und zugleich die zugrunde liegenden 

Strukturdefizite mit zu beheben? 
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Lassen Sie mich dazu drei Thesen entwickeln: 

 

1. Die Grundrechte sind auch im Notstandsfall Grundlage 

und Leitlinie unseres Zusammenlebens. 

2. Die DSGVO hat sich als grundrechtliche Leitlinie 

bewährt, sie gießt unsere Werte in Gesetzesform.  

3. Die DSGVO ist ein europäischer Exportschlager mit 

weltweiter Wirkung.   

 
Zu 1.  Die Grundrechte sind auch im Notstandsfall 

Grundlage und Leitlinie unseres Zusammenlebens. 

Grundrechte im Notstand, ein altes und höchst facettenreiches 

Thema. 

Der vielleicht umstrittenste Staatsrechtler des vergangenen 

Jahrhunderts, Carl Schmitt, schrieb 1922 

„ Souverän ist, wer über den Notstand entscheidet.“  

 

Er meint damit einen an Regeln nicht gebundenen Herrscher, 

nicht aber das Recht, dem sich auch die Regierenden zu 

unterwerfen haben.  
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Er hatte wohl Donald Trump vorausgeahnt. 

 
Trotzdem ist sein Gedanke als empirischer Befund für die 

Beschreibung realer Machtverhältnisse nicht falsch.  

 

Er lässt sich aber auch so verstehen:  

Was im Notfall nichts taugt, wird auch in Normalzeiten über 

kurz oder lang scheitern.  

 

Im Klartext: Versagt die Datenschutzgrundverordnung jetzt in 

der Krise, hat sie auch danach schlechte Überlebenschancen. 

Die Klage über das Ende der Grundrechte ist nicht mehr nur im 

Internet weit verbreitet.  

Sie findet auch auf der Straße statt.  

Ich stimme dennoch dem früheren Präsidenten des Bundes-

verfassungsgerichts, Herrn Voßkuhle, zu. Die Grundrechts-

ordnung der Bundesrepublik Deutschland ist nicht in Gefahr. 
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Das belegt gerade die immer intensiver und kontroverser 

geführte öffentliche Debatte und das zeigt auch die 

Rechtsprechung.  

Die Gerichte haben in den vergangenen Wochen immer 

deutlicher klargestellt, dass die Anforderungen an die 

Beschränkung der Grundrechte sehr hoch sind und auch hoch 

bleiben.  

Trotzdem ist verstärkte Wachsamkeit in den Parlamenten 

und den verantwortlichen öffentlichen – und nicht-

öffentlichen Bereichen unerlässlich. Nur so lässt sich der 

Rechtsstaat vor Schaden bewahren.  

Beschränkungen benötigen stets klare rechtliche Grundlagen 

und eine saubere Begründung.  

Administrative Beeinträchtigungen sind in jedem Fall zeitlich 

streng zu begrenzen.  

Allgemeine Aussagen wie „Der Schutz des Lebens geht immer 

vor“ oder „Gesundheitsschutz vor Datenschutz“ reichen in 
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diesem Herbst jedenfalls nicht mehr aus. Sie zeugen auch 

meist nur von mangelndem technischem Sachverstand. 

In jedem Einzelfall gelten die Grundsätze: 

 des Gesetzesvorbehalts 

 der Verhältnismäßigkeit  

 sowie der parlamentarischen Kontrolle.  

Da gibt es klare Versäumnisse, die zu beheben sind. 

Auch der zweite Anlauf des Virus in diesem Herbst darf nicht 

zum Vorwand werden, rechtsstaatliche Schutzmechanismen 

über Bord zu werfen, nach dem Motto „Not kennt kein Gebot“.   

Gerade in der Not bewährt sich der Rechtsstaat!   

Gerade in der aktuellen Krise bewährt sich auch der 

Datenschutz, das Recht der Menschen auf Souveränität 

über ihre persönlichen Daten! 

 
Zu 2. Die DSGVO hat sich als grundrechtlich vorbildliche 

Leitlinie auch ökonomisch bewährt.  
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Der Datenschutz steht selbst 2,5 Jahre nach ihrem 

„Scharfstellen“ im Mai 2018 nach Meinung vieler Beobachter 

und Akteure noch immer unter „Bewährung“. 

Für die einen steht die DSGVO wegen vermeintlich zu viel 

Bürokratie dem wirtschaftlichen Aufschwung im Wege - andere 

wiederum beklagen, der Datenschutz sei - wie andere 

Grundrechte auch - „unter die Räder“ eines Notstandsregimes 

geraten.  

Die Vorwürfe aus der Wirtschaft sind nun wirklich nicht neu.  

Sie begleiten die DSGVO seit ihrer Entwicklung.  

Sie sind wie eh und je meist frei von empirisch belegbaren 

Fakten.  

Mit der Pandemie mehren sich bereits Stimmen, die sich das 

„Hochfahren“ der Wirtschaft nicht ohne eine gründliche 

Entsorgung von Datenschutzvorschriften vorstellen können.  

So der BDI.  
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Es ist das gleiche Lamento wie beim Klimaschutz, bei der 

Diversität, dem Mindestlohn und einer wertegeleiteten 

Außenpolitik.  

Zukunftsgewandt und nachhaltig sind solche Forderungen 

nicht: Ganz im Gegenteil. 

Ich sehe in der Krise sogar eine Chance für die Wirtschaft, 

endlich mit datenschutzfreundlichen Lösungen zu punkten.  

Nehmen wir beispielsweise den Technologie-Sektor: 

Homeoffice, Videokonferenzen und gemeinsames digitales 

Arbeiten wurden stärker denn je zu einer Notwendigkeit für viele 

von uns.  

Auch nach der Krise bleibt das große Interesse an 

entsprechenden Produkten bestehen. Wir werden einen Markt 

haben, an dem Anbieter ein echtes Gewicht in die Waagschale 

werfen können. Voraussetzung dafür sind jedoch Lösungen im 

Sinne von privacy by design und privacy by default. Die 
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müssen datenschutzfreundlich ausgestaltet werden. Sonst wird 

das nichts.  

Der Markt hat zu wenig im Angebot, die Nachfrage ist 

riesengroß. Es kommt mir ein wenig wie beim Ökolandbau und 

der Elektromobilität vor: Der Markt in Deutschland (und Europa) 

wächst, aber das Angebot aus Deutschland kommt nicht 

hinterher, so dass Anbieter von außerhalb das Rennen 

machen. 

Punkten sollte die Wirtschaft mit datenschutzfreundlichen 

Lösungen.  

Das wäre auch gut für die Bilanzen.  

 
Datenschutz und moderne Informationstechnologie gehören 

zusammen und sollten nicht gegeneinander ausgespielt 

werden.  



 

 

26 

 

Datensparsame Konzepte blockieren und hemmen die Krisen-

bewältigung  nicht. Sie tragen vielmehr zur besseren Effektivität 

und Effizienz des jeweiligen Datenverarbeitungssystems bei.  

Denken Sie nur an die datenschutzwidrigen und auch völlig 

ungeeigneten Ideen aus Ende März, mit Mobilfunkzellendaten 

Kontaktpersonen zu ermitteln.  

Heute sind alle froh, dass wir Datenschützer das schon im Keim 

erstickt haben, es hätte schlicht nicht funktioniert. Damals 

wurden wir regelrecht beschimpft, uns sei die Gesundheit der 

Bevölkerung wohl völlig egal.  

Die Menschen werden nur digitalen Systemen vertrauen, die sie 

nicht ausspähen und in deren Folge keinerlei Repressalien zu 

erwarten sind.  

Transparenz der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie 

ist eine zwingend notwendige Voraussetzung für die Unter-

stützung der Bevölkerung.  
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Denn eines haben wir in der Krise gelernt. Daten- und 

Grundrechtsschutz ist den Menschen wichtig, auch bei 

ihren Kaufentscheidungen.   

 
Die Datenschutz-App 

Lassen Sie mich Erfordernis und Erfolg einer voraus-

schauenden Politik am Beispiel der sog. „Corona-Warn-App“ 

erläutern: 

Hier wurde ein datenschutzfreundliches Produkt unter 

Beteiligung der Datenschutzaufsichtsbehörde von Beginn 

entwickelt.  

Auch angesichts kritischer Stimmen in den letzten Tagen bin ich 

fest davon überzeugt, dass Projekte, die den Datenschutz in die 

zweite Reihe abdrängen wollen, Vertrauen kosten und deshalb 

an mangelnder Akzeptanz scheitern.  

 

Ich habe mich gefreut, dass der frühere Bundes-

innenminister Baum bei Anne Will gerade diesen zentralen 

Aspekt mit Nachdruck hervorgehoben hat.   
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Es ging darum, ob Gesundheitsämter nicht doch mehr 

Informationen der App-Nutzer verwenden dürfen und wie die 

Rechte der Betroffenen hier zu schützen sind. Mal wieder war  

angeblich der Datenschutz verantwortlich, dass eine Behörde – 

hier das Gesundheitsamt in Frankfurt -  bei der Verfolgung der 

Infektionsketten nicht mehr mitkommen. 

 

Die Warn-App ist aber – bei aller Unkerei und aller 

berechtigter Kritik im Detail - längst zu einem nationalen 

und internationalen Erfolg geworden.  

Sie wurde in Deutschland nach Angaben des RKI mit Stand 

vom 23.10. insgesamt 20,3 Millionen Mal heruntergeladen; 

Häufiger als in allen anderen europäischen Staaten zusammen. 

Mittlerweile bedienen sich mehrere Länder an dem Open-

Source-Code des deutschen Projektes.  

 

Ein Grund für diesen Erfolg ist das Vertrauen in das 

Produkt und seinen zuverlässigen Datenschutz. 



 

 

29 

 

Ich kann mir aber durchaus einige Verbesserungen des 

Systems vorstellen. So sind beispielsweise zu wenige Labore 

an das System angeschlossen.  

 

Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kooperation mit 

BMG, RKI, SAP und Telekom besser laufen könnte. Das war 

bisher nicht immer einfach. Man kam den Informationspflichten 

uns gegenüber manchmal nur sehr zögerlich oder auf 

Nachfrage nach.  

 

Da ist Luft nach oben. 

 

 

Die Aufsichtsbehörden müssen auch weiterhin rechtzeitig und 

umfänglich bei den grundrechtserheblichen Maßnahmen zur 

Pandemiebekämpfung mitwirken. Wir werden als Datenschutz-

Aufsichtsbehörden in jedem Fall auch bei der nötigen Weiter-

entwicklung der App mit an Bord sein und an pragmatischen 

Lösungen mitarbeiten.  
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Zu 3. Trotz allem: Die DSGVO als großes europäisches 

Erfolgsprojekt  

 

Bei aller Freude über Vorzüge und Erfolge der DSGVO auch in 

der Pandemie-Krise: Der Start war recht holprig.  

Erinnern wir uns: Das Internet war vor drei Jahren voll mit 

gezielt verbreiteter Verängstigung, aber auch glatten 

Fehlinformationen.  

 

Eine Abmahnwelle mit Kostenbescheiden und Bußgeldern 

gegen kleine Unternehmen und Vereine zog am dunklen 

Horizont herauf. Vereinsvorsitzende und kleine Selbständige 

saßen schon bei Wasser und trockenem Brot im Gefängnis. 

Manche schwafeln heute noch davon.  

 
Manche Unsicherheiten konnten durch die Aufklärungsarbeit 

der Aufsichtsbehörden geradegerückt werden. Mit einer 

besseren Recherche auch der Medien wären vielleicht viele 

dieser Horrorszenarien nicht auf einen so fruchtbaren Boden 
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gefallen. Auch die Regierungen von Bund und Ländern hätten 

da mehr tun können.  

 

Das gilt auch für die Wirtschaftsverbände: Jammern ist 

einfacher, nutzt aber niemandem. 

 
In der öffentlichen Diskussion haben wir jedenfalls allen 

Grund, gemeinsam und offensiv die Fortschritte durch die 

DSGVO ins rechte Licht zu setzen. 

 

Mit der DSGVO haben die Betroffenen mehr Kontrolle und 

Transparenz bei der Datenverarbeitung erlangt.  

 Die Europäische Union hat endlich Schluss gemacht mit 

dem nationalstaatlichen und extrem löchrigen 

Flickenteppich beim Datenschutz. 

 Das Datenschutzbewusstsein ist seitdem merklich 

gestiegen. Die Eingaben bei den Aufsichtsbehörden haben  

sich vervielfacht.  
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Erst die DSGVO hat endlich zu einem einheitlichen 

europäischen Vorgehen im Datenschutz geführt. 

 
Die DSGVO als weltweites Erfolgsmodell 

Die DSGVO wird weltweit als Referenz und Blaupause für neue 

Rechtsvorgaben herangezogen.  

Über 100 Ländern dieser Welt haben inzwischen Datenschutz-

gesetze eingeführt. In der Mehrzahl außerhalb von Europa – 

gerade in Afrika. Vielerorts wurde – z. B. in Kalifornien und in 

Brasilien – die DSGVO als Vorbild herangezogen. 

Der Datenschutz und die internationale Machtfrage 

 

Wo viel Licht ist, dürfen wir auch den Schatten nicht übersehen:  

Die Macht der US-Konzerne bleibt eine unbewältigte 

Herausforderung des europäischen Datenschutzes 

Auch die Corona-Warn-App ist technisch von den Smartphone-

Systemen von Apple und Google abhängig.  
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Die Unternehmen versichern zwar, dass sie die Daten 

ausschließlich zweckgebunden und datenschutzkonform 

verarbeiten.  

Hier müssen die Aufsichtsbehörden aber sehr genau 

hinschauen. Bei einem Verstoß wäre unter Umständen das 

maximale Bußgeld nach Datenschutzgrundverordnung fällig; 

also vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes des 

jeweiligen Konzerns. Bei Apple waren dies zuletzt 260 

Milliarden US-Dollar.  

So lassen sich wenigstens bestimmte Folgen dieses 

ökonomischen Machtgefälles abmildern. Diese 

Sanktionsmöglichkeiten verdanken wir der DSGVO. 

Dennoch bleibt die Achillesferse des europäischen 

Datenschutzes bestehen: die chronische Abhängigkeit der 

Digitalisierung in Europa von den führenden US-Konzernen.  

Über die Entwicklung der Warn-App hinaus werden diese als 

Monopolanbieter in der Folge der Krise noch mächtiger. 
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Gerade deshalb verlangt die aktuelle Krise einmal mehr, sich 

technologisch zu emanzipieren. Aus wirtschaftlichen Gründen, 

aber auch aus Sicht des Datenschutzes, um nicht in der 

Situation des „Vogel friss oder stirb“ zu bleiben bzw. zu geraten.  

Apple, Google, Facebook, Microsoft und Amazon waren schon 

vor der Krise die teuersten Unternehmen der Welt. 

Die Corona-Krise hat dem rasant wachsenden Online-Händler 

im Frühjahr ein Umsatzplus von satten 40 Prozent innerhalb 

eines Jahres beschert und die Macht der großen Tech-

Unternehmen noch weiter verstärkt. 

Die „Big Four“, Amazon, Apple, Facebook und Google 

konnten ihren Unternehmenswert teilweise deutlich steigern.  

Dabei ist der starke Trend zum Homeoffice zum Katalysator der 

Digitalisierung geworden.  

Apple ist mehr wert als die 30 größten Konzerne 

Deutschlands! 
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Der Boom der Tech-Konzerne erreicht immer neue Rekorde. 

Aktuell bringt es Apple auf sagenhafte zwei Billionen.  

Amazon hat seinen Wert allein in diesem Jahr fast verdoppelt 

auf 1,64 Billionen Dollar.  

Die US-Konzerne verfügen jetzt über noch mehr 

Finanzressourcen und Datenmassen, mit denen sie Einfluss 

ausüben und Konkurrenten verdrängen können.  

Ihre Macht beschränkt sich längst nicht mehr – wie vielfach 

angenommen – auf direkte wirtschaftliche Belange wie 

personenbezogene Werbung etc. 

Wer über die persönlichen Daten verfügt, übernimmt auch mit 

die Lenkung und Kontrolle ganzer Branchen und darüber 

hinaus der Gesellschaft. 

Betroffen ist daher nicht allein der Rechtsstatus einzelner 

betroffener Personen. Betroffen ist die Demokratie in ihrer 

Gesamtheit. 
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Daher müssen künftig alle europäischen Aufsichtsbehörden das 

in der DSGVO geregelte Verfahren der Zusammenarbeit im 

Europäischen Datenschutzausschuss besser nutzen und das 

Verfahren auch bei den großen, grundsätzlichen und grenz-

überschreitenden Verfahren mit Leben füllen. 

Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass die Daten-

schutzbehörden der EU-Mitgliedsstaaten die Möglichkeiten der 

DSGVO tatsächlich nutzen.  

Datenschutzverstöße müssen zeitnah und so effektiv wie 

möglich von der zuständigen federführenden Behörde geahndet 

werden, einschließlich der Verhängung von Bußgeldern. Nur so 

besteht die Chance, globale Technologie-Konzerne auf die 

Einhaltung von Spielregeln zu verpflichten. 

Um überhaupt Grenzen setzen zu können, wird übrigens auch 

die Zusammenarbeit von Wettbewerbsschutz und Datenschutz 

immer wichtiger werden. 

Ich will mit aller Klarheit deutlich machen:  
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Bekommt Europa mit seinem Datenschutzrecht die 

Datenriesen und ihre Geschäftsmodelle nicht in den Griff, 

ist die DSGVO gescheitert.  

Wir müssen endlich eine europäische digitale Souveränität 

entwickeln.  

 

Bessere Datenschutzaufsicht national und europäisch 

Nationale Datenschutzaufsicht 

Krisenfestigkeit des Datenschutzes geht nicht ohne die völlig 

unabhängigen Aufsichtsbehörden. 

Deren Befugnisse wurden durch die DSGVO und die darauf 

begründeten nationalen Regeln deutlich erweitert:  

 Untersuchungs- und Abhilfebefugnisse 

 Warnungen 

 Anweisungen 

 Anordnung der Aussetzung der Übermittlung 
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 Empfindliche Bußgelder  

 

Für die meisten Verantwortlichen und die Öffentlichkeit steht die 

Frage im Mittelpunkt, wie teuer ein Verstoß gegen die 

Vorschriften des Datenschutzes wird.  

Da hat sich mit der DSGVO einiges getan. Ich selbst habe eine 

große Geldbuße in Höhe von 9,5 Millionen Euro gegen einen 

Telekommunikationsanbieter verhängt. Das Bußgeld klingt nach 

viel Geld. Die Obergrenze des im vorliegenden Fall möglichen 

Bußgeldrahmens hätte aber bei über 73 Millionen Euro 

gelegen. Das Unternehmen war aber kooperativ und einsichtig, 

was den Fehler selbst angeht. Die Geldbuße blieb daher im 

unteren Bereich.  

Leider wird das Bußgeld aber vor Gericht angegriffen. 

Unterstützt durch so manchen juristischen Kommentar, der 

mich ratlos zurücklässt. Umsatz sei keine Messgröße, 

vergangene Fehler könnten nicht mit Bußgeldern belegt 
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werden, technische Schutzmaßnahmen für personenbezogene 

Daten seien nicht definiert und daher nicht sanktionierbar, 

Unternehmen könnten überhaupt nicht sanktioniert werden, nur 

Einzelpersonen. 

Europäische Datenschutzaufsicht 

Bei allen Hemmnissen und Rückschlägen: Die DSGVO hat die 

Rechtsstellung der Betroffenen deutlich verbessert. Sie hat 

auch die europäische Datenschutzaufsicht grundlegend 

verbessert.  

Der Europäische Datenschutzausschuss soll für eine 

einheitliche Anwendung der Datenschutzvorschriften in der EU 

sorgen. Ich bin als Bundesbeauftragter in diesem Gremium 

gemeinsamer Vertreter aller deutschen Aufsichtsbehörden. 

Kernaufgabe des EDSA ist die einheitliche Anwendung der 

DSGVO und der EU-Datenschutz-Richtlinie 2016/68 für den 

Bereich Justiz und Inneres (JI-Richtlinie).   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
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Außerdem kann er Leitlinien, Empfehlungen und bewährte 

Verfahren zur Auslegung der DSGVO und der JI-Richtlinie 

verbindlich erlassen.  

Meine Behörde ist in allen Arbeitsgruppen des EDSA vertreten, 

zum Teil federführend.  

 

Ärgerlich ist allerdings, dass in Europa noch über keine der 

datenschutzrechtlich problematischen Verhaltensweisen 

der großen internationalen Datenkonzerne entschieden 

werden konnte. 

Das liegt daran, dass die federführenden Aufsichtsbehörden 

aus Irland und Luxemburg noch keinen Beschlussentwurf 

vorgelegt haben.  

Hier liegt die Achillesferse der DSGVO.  

Gelingt es in absehbarer Zeit nicht, die bereits seit mehr als 

zwei Jahren anhängigen Verfahren gegen Facebook, Amazon 

und Co auf nationaler Ebene und sodann im Rahmen der 
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EDSA-Beratungen abzuschließen, können wir Reputation und 

Akzeptanz des gesamten Regelwerks in den Wind schießen.  

 

Den EDSA als Gremium trifft dabei keine Schuld. 

Er hat keine formellen Möglichkeiten, das Arbeitstempo der im 

konkreten Fall federführend zuständigen nationalen 

Aufsichtsbehörde – sei es aufgrund mangelnder Ressourcen, 

eines komplizierten nationalen Verfahrensrechts oder sonstigen 

(Beweg-)Gründen – zu beschleunigen.  

Der EDSA hat nach der DSGVO lediglich die Aufgabe, 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Aufsichtsbehörden 

in grenzüberschreitenden Verfahren zu schlichten. 

Von Tag zu Tag zweifele ich mehr daran, ob dieses System 

unverändert bleiben kann oder einer grundlegenden Reform 

bedarf. Ich habe der irischen Behörde angeboten, Arbeiten in 

einzelnen Fällen zu übernehmen und hierfür ein gangbares 

Verfahrenskonzept vorgelegt. Die Reaktion darauf war und ist 

… verhalten.  
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Immer mehr spricht daher für eine europäische Arbeitseinheit, 

die besonders wichtige Verfahren bei Zuordnung durch z.B. 

einer ¾-Mehrheit im EDSA übernehmen kann. Dafür muss ein 

neues europäisches Verwaltungsrecht geschaffen werden, das 

den Datenschutz nicht am ausgestreckten Arm verhungern 

lässt, sondern schnell zu Ergebnissen führt.  

Vorhandene Reformbaustellen des europäischen 

Datenschutzes 

Wenn ich hier und heute für die DSGVO und ihre Erfolge 

einstehe, heißt das natürlich nicht, dass alles so bleiben muss 

wie es ist.  

Lassen Sie mich kurz einige Reformbaustellen ansprechen: 

 Maßvolle Entbürokratisierung statt Kahlschlag  

Meine Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern und auch 

mich erreichen immer wieder Beschwerden über den 

bürokratischen Aufwand durch die DSGVO.  
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Ich sehe hier durchaus Spielräume, wie sich der 

bürokratische Aufwand reduzieren lässt, ohne den 

Datenschutz der Bürgerinnen und Bürger zu beschneiden.  

Ich denke beispielsweise an eine Straffung der 

Informationspflichten, die gerade für kleine Unternehmen und 

Vereine zu einem nicht immer sinnhaften Mehraufwand im 

Vergleich zum alten Datenschutzrecht führen.   

 
Ich wehre mich aber gegen jeden Kahlschlag:  

Die Informationspflichten der Art. 13 und 14 DSGVO sind ein 

Kernstück der DSGVO und müssen das auch bleiben.  

Ich weiß, in der täglichen Betriebsratsarbeit ist diese 

Verpflichtung manchmal auch mühsam. Manche empfinden sie 

daher auch als eher lästig. 

Bedenken Sie stets: Transparenz ist die elementare 

Voraussetzung für die Ausübung der Betroffenenrechte.  
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Es ist auch ein Wert an sich zu wissen, wer welche meiner 

Daten zu welchen Zwecken verarbeitet.  

In einer digitalen Umgebung lassen sich diese 

Informationspflichten regelmäßig gut erfüllen.  

Können nicht auch Betriebsräte bei ihnen angefallene 

Informationen grundsätzlich in elektronischer Form bereits zum 

Zeitpunkt der Erhebung bereitstellen?   

Betreiben Sie eine Webseite, können Sie die erforderlichen 

Informationen „in präziser, transparenter, verständlicher und 

leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache“ 

anbieten.  

 
Bei nicht digitalen Sachverhalten führt das Erfordernis der 

Information zum Zeitpunkt der Erhebung allerdings zu 

praktischen Zweifelsfragen. Es wäre nun wirklich 

lebensfremd, bei mündlichen oder telefonischen Kontakten von 

Betriebsräten zu erwarten, dass sie den Kolleginnen und 
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Kollegen zunächst umfassende Datenschutzinformationen 

erteilen.  

Beim Notieren eines Termins müssen Sie keine Rechts-

grundlage dafür benennen oder über die zuständige 

Datenschutzaufsichtsbehörde, Auskunfts-, Beschwerde- und 

sonstige Betroffenenrechte informieren.  

Ein solcher Sturzbach von Information würde bei den 

Kolleginnen und Kollegen zudem auf Verwunderung stoßen.  

Mehr Akzeptanz für den Datenschutz im Alltag kommt mit so 

viel Formalismus ganz sicher nicht zustande. Hier schlagen wir 

eine konkrete Entbürokratisierung vor.  

 
Regelungen für die Algorithmen 

Sorgen bereiten mir Regelungslücken bei der Verwendung von 

Algorithmen in allen Bereichen. Auch drängende Fragen im 

Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz müssen wir 

unbedingt gesetzlich regulieren.  
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Dazu brauchen wir eine Ergänzung des europäischen 

Rechtsrahmens.  

 

Ich teile den Vorschlag der deutschen Datenethikkommission – 

ich habe ja auch dort mitgearbeitet. Danach brauchen wir keine 

zusätzliche Regulierung, wenn keine oder nur sehr geringen 

Gefahren für Rechtsgüter vorhanden sind.  

 

Besteht jedoch ein unvertretbares Schädigungspotenzial, 

müssen im Einzelfall auch Verbote von Algorithmen 

ausgesprochen werden.  

 

Schlussbemerkung 

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Sie darf jedoch nie zum 

Selbstzweck werden. Sie soll vielmehr dem Menschen dienen.  

Ihre Spielregeln müssen stets dem Rechtsstaat und der 

Demokratie verpflichtet bleiben.  
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Ich wünsche mir, dass Datenschutzaspekte gerade auch bei 

den Digitalisierungsprojekten endlich von Anfang an mitgedacht 

werden.  

Das ist wie beim Hausbau.  

Es ist viel einfacher, das Kellergeschoss von Anfang an mit  

zu planen, als zu versuchen, es noch unter dem fertigen 

Haus nachträglich zu schaffen. 

 
Digitale Technologien müssen den Grundsätzen der 

Selbstbestimmung und der Privatheit, der Sicherheit und der 

Nachhaltigkeit genügen.  

 

Nur wenn die Menschen darauf vertrauen können, werden sie 

den digitalen Wandel als Chance sehen und mitgehen.  

 

Als Deutsche und als Europäer stehen wir für eine andere 

Digitalisierung als das autoritäre Überwachungsregime in China 

oder die Laissez-faire-Ansätze wie in den USA.  
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Wir in Europa kämpfen für eine Digitalisierung, die unsere 

Werte widerspiegelt und mit der wir auf dieser Grundlage in den 

wissenschaftlichen, technologischen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Wettbewerb eintreten können.  

 

Ich möchte Sie zum Abschluss noch um zwei Dinge bitten: 

Unterstützen Sie als Betriebsräte die Arbeit der Betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten und der Datenschutzbehörden. 

Schützen Sie die DSGVO auch vor der Abrissbirne derer, 

denen Datenschutz schon immer ein Dorn im Auge war und die 

jetzt in der Krise versuchen, den Schutz der Menschen in einer 

zunehmend digitalisierten Welt beiseite zu räumen.  

Verweisen Sie dabei gemeinsam mit den Datenschützerinnen 

und Datenschützer auf die nationalen und internationalen 

Erfolge des neuen europäischen Rechts. Gerade auch jetzt in 

der Krise. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 


